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CITYMANAGEMENT DRENSTEINFURT
Newsletter #29 _ Mai 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

die 29. Ausgabe des Newsletters vom Citymanagement Drensteinfurt beschäftigt sich mit den 
Sicherheits- und Schutzvorkehrungen gegen das Corona-Virus in der Drensteinfurter Innenstadt. 

Seit Montag, dem 20. April 2020, ist eine neue Fassung der Coronaschutzverordnung in Kraft getreten – seitdem dürfen 
die meisten Ladengeschäfte unter Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen wieder öffnen. Eine übersichtliche 
Auflistung über die angebotenen Services finden Sie auf der Internetseite www.drensteinfurt.de/gutversorgt.

Außerdem berichten wir über die kostenlose Ausleihe von zwei 
Lastenfahrrädern für Drensteinfurter Bürgerinnen und Bürger. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen 

Katharina Thomalla  und Elke Frauns,
das Team vom Citymanagement Drensteinfurt!

Unsere Themen in Ausgabe #29
_ Kontrollgänge sorgen für Sicherheit!
_ Auszug: Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten Bedeckung von Mund und Nase!
_ Stadt verleiht Lastenräder!
_ Einkaufen trotz Corona?
_ Aktualisierungen: Gut versorgt in Drensteinfurt!

Der neu aufgestellte Bücherschrank und die Spielgeräte für Jung und Alt 
auf dem kleinen Markt dürfen zur Zeit nicht genutzt werden.

Foto: Stadt Drensteinfurt
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_ Kontrollgänge sorgen für Sicherheit!

Die Stadt Drensteinfurt ist unermüdlich im Einsatz, um die 
Durchsetzung des Kontaktverbots und den weiteren Maß-
nahmen, wie z. B. dem Picknick- und Grillverbot, durchzu-
setzen. Aktuell sind 19 Personen aus der Verwaltung damit 
beschäftigt, die Kontrollgänge im gesamten Gemeindege-
biet durchzuführen. Insgesamt 40 Bußgelder mussten in den 
letzten zwei Wochen an Privatpersonen verhängt werden. 
Frank Kronshage aus dem Fachbereich Sicherheit und Ord-
nung der Stadt Drensteinfurt betont: „Wir legen bei unseren 
Kontrollgängen Wert auf eine nette Ansprache und erleben 
sehr positive Rückmeldungen und viel Verständnis der Be-
völkerung für unser Vorgehen“. 
Beratung für Gewerbetreibende

Auch mit den Gewerbetreibenden stehen die Frauen und 
Männer aus dem Ordnungsamt in engem Austausch. Hier 
agieren sie insbesondere als Ansprechpartner bei der Be-
ratung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Co-
vid-19. Ausdrücklich weist die Stadtverwaltung noch einmal 
auf die Maskenpflicht für Gewerbetreibende und die Kund-

schaft hin. Falls Kundinnen und Kunden sich nicht an diese 
halten wollen, können Unternehmen von ihrem Hausrecht 
Gebrauch machen.

Wochenmarkt und Bürgerbüro

Der Wochenmarkt findet auch weiterhin wöchentlich statt. 
Auch hier gilt die Maskenpflicht. Und: Einige Bereiche der 
Stadtverwaltung werden schrittweise wieder für die Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht - unter strengen Schutz- und 
Hygienemaßnahmen sowie Maskenpflicht und nur nach te-
lefonischer Terminvereinbarung.

_ Auszug:
Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten Bedeckung von Mund und Nase!
Sinn und Zweck der Maßnahme:

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dient dazu, Er-
reger, die von der Trägerin sowie vom Träger der Maske 
durch Tröpfchen verteilt werden, nicht in die Umgebung 
gelangen zu lassen. Sie dienen daher insbesondere dem 
Schutz Dritter. Schlussfolgernd dient diese Maßnahme 
allerdings dem Schutz aller, wenn die Masken von jedem 
getragen werden. 
Das Tragen einer Maske kann ein falsches Sicherheitsge-
fühl erzeugen! Eine gründliche Handhygiene und das Ab-
standhalten sind nach wie vor unverzichtbar, um sich und 
andere effektiv zu schützen.
Reinigung:

Virologen und Hygiene-Experten empfehlen dazu das Wa-
schen in der Waschmaschine (60 Grad) oder das Ausko-
chen in einem Topf mit heißem Wasser (5 Minuten).
Vor der Reinigung muss evtl. der Draht entfernt werden.
Alternativ können die Masken mit einem Spül- oder Wasch-
mittel mit der Hand gewaschen und anschließen bei 70° für 
30 Minuten im Backofen getrocknet werden. Auch bügeln 
ist möglich.

Tragen & Anlegen der Maske:

Vor dem Anlegen: Hände gründlich waschen oder desinfi-
zieren.
Korrektes Tragen: Achten Sie darauf, dass der Mund-Na-
sen-Schutz möglichst dicht anliegt, sowie den Mund und 
die Nase überdeckt.  
Zwischenzeitliches Ablegen: Den Mund-Nasen-Schutz 
außerhalb der Nutzung nicht um den Hals oder das Kinn 
hängen.                            
Nach der Benutzung: Mund-Nasen-Schutz vorsichtig aus-
ziehen, nur die Bänder anfassen, nicht in den Stoff greifen. 
Nach dem Ausziehen die Hände gründlich waschen oder 
desinfizieren.

Ab Montag, 27.04.2020, gilt in NRW 
eine Maskenpflicht in Bussen und 

Bahnen sowie beim Einkaufen.

Zulässig sind sogenannte Alltagsmasken 
oder auch ein Schal. 

Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt
(6 Jahre) und Personen, die aus medizinischen Gründen 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können.

Stadt Drensteinfurt

Ein breit aufgestelltes Team der Stadtverwaltung kontrolliert die Einhaltung 
der Corona-Schutzmaßnahmen. Foto: Stadt Drensteinfurt
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_ Stadt verleiht Lastenräder!

Um die klimafreundliche Mobilität zu fördern, hat die Stadt 
Drensteinfurt zwei E-Lastenräder gekauft.
Kostenlose Ausleihe

Die beiden Lastenfahrräder stehen den Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Gewerbetreibenden im Jahr 2020 zur kos-
tenlosen Ausleihe zur Verfügung. Die Ausleihe an Inter-
essierte wird freundlicherweise von den Zweiradhändlern 
Dortmann und Mürmann übernommen. 
Einsatzfelder Fahrräder

Dank zwei verschiedener Modelle werden unterschiedliche 
Zielgruppen angesprochen und unterschiedliche Einsatz-
felder abgedeckt. Eines der Lastenfahrräder soll insbe-
sondere für „alltägliche Fahrten“ genutzt werden, z.B. für 
Einkäufe, Transport der Kinder zur Kita. Das zweite Las-
tenfahrrad ist im Hinblick auf die Nutzung im Handels- so-
wie Dienstleistungsbereich ausgesucht worden. Dank der 
abschließbaren Aluminiumbox mit einem Volumen von 260 
Litern bietet sich dieses Modell zudem für große und un-
handliche Güter sowie für den Lieferdienst an.
Lastenfahrrad als umweltfreundliche Alternative

Auch Bürgermeister Carsten Grawunder freut sich ein 
alternatives Fortbewegungsmittel anbieten zu können. 
„Beide Räder eignen sich aufgrund ihres großen Ladevolu-
mens für umfangreiche Transporte und stellen somit eine 
umweltfreundliche Alternative zum Auto dar. Somit kön-

nen Erledigungen klimaneutral und ressourcenschonend 
durchgeführt werden.“
Lieferdienst während Corona

Die Malteser, die in der momentanen Corona-Situation ei-
nen Einkaufsservice ins Leben gerufen haben, freuen sich 
über dieses Angebot und haben sich direkt das Lastenrad, 
das für den Lieferdienst geeignet ist und ansonsten über 
Zweirad Dortmann reserviert werden kann, ausgeliehen. 
Aktuell steht somit vorerst nur das Familienrad zur Auslei-
he zur Verfügung. Interessierte können sich hierfür mit dem 
Zweiradhändler Mürmann in Verbindung setzen. 

Zuschuss bei Privatkauf

Um diese neue Mobilitätsform in Drensteinfurt zu etablie-
ren, hat die Stadt Drensteinfurt in diesem Jahr zudem ein 
Förderprogramm aufgelegt: als Kaufanreiz für Bürgerinnen 
und Bürger sowie Gewerbetreibenden dient ein Zuschuss 
in Höhe von 500 Euro pro gekauften Lastenrad. Der An-
trag und die Förderbedingungen finden Sie unter: 
www.drensteinfurt.de/lastenraeder.

Die beiden Lastenfahrrad-Modelle bieten viel Stauraum!
Foto: Stadt Drensteinfurt

Die Räder können in der Regel bis zu 
drei Tage ausgeliehen werden.

Weitere Informationen zur Ausleihe der Rä-
der finden Sie auf der Homepage

www.drensteinfurt.de/lastenraeder  
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_ Einkaufen trotz Corona?

Gut versorgt in Drensteinfurt

Die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen 
auf das öffentliche Leben. Auch Einzelhandel, Gewerbe 
und Gastronomie sind davon schwer getroffen und kön-
nen meist nur unter strengen Auflagen ihre Services weiter 
anbieten. Das Citymanagement Drensteinfurt hat in Zu-
sammenarbeit mit der Werbegemeinschaft und der Stadt 
Drensteinfurt frühzeitig reagiert und die Plattform „gut ver-
sorgt in Drensteinfurt - trotz Corona-Zeiten“ auf der städ-
tischen Homepage ins Leben gerufen (www.drensteinfurt.
de/gutversorgt). Hier haben die Drensteinfurter Unterneh-
men die Möglichkeit, ihre Kontaktmöglichkeiten, aktuellen 
Öffnungszeiten und ihre Vorkehrungen im Bereich Hygiene 
und Sicherheit übersichtlich und gebündelt darzustellen.

Neue Verordnung für Einzelhandel und Gewerbe

Seit Montag, dem 20. April 2020, ist eine neue Fassung der 
Coronaschutz-Verordnung in Kraft getreten – seitdem dür-
fen die meisten Ladengeschäfte unter Einhaltung strenger 
Hygienemaßnahmen wieder öffnen. Ab dem 04. Mai kön-
nen auch Friseurbetriebe wieder ihre Arbeit unter Auflagen 
aufnehmen.
Situation in der Drensteinfurter Innenstadt

In der Innenstadt von Drensteinfurt haben sich die Ein-
zelhändler und Gewerbetreibenden gut auf die Situation 
eingestellt und bieten den Kundinnen und Kunden die 
Möglichkeit, mit geeigneten Sicherheitsvorkehrungen 
(Desinfektionsmittel, Wahrung des Sicherheitsabstandes, 
Begrenzung der maximalen Personenanzahl im Geschäft) 
das Einkaufen zu ermöglichen. Martina Lammersmann, 
Vorsitzende der igw Drensteinfurt e. V. bestätigt, dass die 
Kundinnen und Kunden und Gewerbetreibenden die Maß-
nahmen problemlos umsetzen, macht jedoch auch deut-
lich: „trotz der Mundschutz-Tragepflicht ist es ungemein 
wichtig, dass sich alle weiterhin an die Regeln wie den 
Mindestabstand halten, damit die Geschäfte auch geöffnet 
bleiben dürfen“. Man dürfe zudem nicht vergessen, dass 
trotz der Teil-Öffnung einige Unternehmen noch nicht wie-
der ihren gewohnten Betrieb aufnehmen können. Dies be-
trifft u. a. Kosmetikstudios und die gastronomischen Betrie-
be. „Diese lokalen Unternehmen kann man unterstützen, 
indem man Gutscheine wie den Stewwert-Taler kauft oder 
in deren Online-Shops stöbert“, so Martina Lammersmann.

Dieses Geschäft darf bis auf 
weiteres mit maximal ___ 

Personen gleichzeitig 
betreten werden!

Bitte halten Sie auch bei 
einer kurzzeitigen 

Einlasssperre mindestens 
1,5 Meter Abstand 

zueinander. 

Wir bitten um Ihr Verständnis! 
Geschäfte können unter strengen Auflagen seit einigen Tagen wieder öffnen.
Plakat: Stadt Drensteinfurt
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_ Aktualisierungen: Gut versorgt in Drensteinfurt 

Das Citymanagement Drensteinfurt hat in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Drensteinfurt zu Beginn der Coronabedingten 
Ladenschließungen den Internetauftritt www.drenstein-
furt.de/gutversorgt ins Leben gerufen, um die weiter-
hin bestehenden Services der Unternehmen übersichtlich 
darzustellen.
Seit dem 20. April können Händler wieder ihren Betrieb 
unter Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen 
aufnehmen.
Wir versuchen, Sie weiterhin auf dem Laufenden zu halten. 
Aktuelle Erreichbarkeiten finden Sie unter: www.dren-
steinfurt.de/gutversorgt.

Da dies ein freiwilliges Angebot vom Citymanagement 
Drensteinfurt und der Stadt Drensteinfurt an alle Gewer-
betreibenden ist, erhebt die Liste ausdrücklich nicht den 
Anspruch an Vollständigkeit.

Sie möchten auch als Unternehmen 
in die Liste aufgenommen

werden oder Ihr Eintrag hat sich geändert?
Bitte senden Sie uns hierfür die Änderungen bzw. eine 

kurze Beschreibung ihres Services, sowie Kontaktdaten 
und Web-Adresse an city@drensteinfurt.info

Das Angebot ist selbstverständlich
kostenlos. 

Redaktion des Newsletters: Citymanagement Drensteinfurt, Katharina Thomalla und Elke Frauns
Telefon: 02508-995444 – E-Mail: city@drensteinfurt.info, c/o büro frauns, Schorlemerstraße 4, 48143 Münster
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung Newsletter“ an city@drensteinfurt.info. 

Newsletter verpasst? Macht nichts! Im Newsletter-Archiv auf der Internetseite des Citymanagements halten 
wir alle bisherigen Ausgaben für Sie bereit. Folgen Sie einfach dem Link:
https://www.drensteinfurt.de/bauen-wirtschaft/stadtmarketing/citymanagement/.
Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Citymanagement.

Auf dem neugestalteten Marktplatz zeigt sich der Frühling.
Foto: Stadt Drensteinfurt


